
7.2. Bei berechtigten Mängelrügen hat der
Auftragnehmer d ie Wahl, entweder d ie
mangelhaften Liefergegenstände bis zu zweimal
nachzubessern oder dem Auftraggeber gegen
Rücknahme des beanstandeten Gegenstandes
Ersatzzuliefern.DieErsatzlieferungerfolgtjedoch
erstnachRücksendungderbeanstandetenWare
durchdenAuftraggeber undderenEingangbeim
Auftragnehmer.

Bei
Verarbeitung,VerbindungundVermischungder
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8. Umtausch

9.Eigentumsvorbehalt
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Solange der Auftragnehmer seinen
Verpflichtungen auf Behebung der Mängel
nachkommt,hatderAuftraggebernichtdasRecht,
H e r a b s e t z u n g d e r V e r g ü t u n g o d e r
RückgängigmachungdesVertrageszu verlangen,
sofern nicht ein endgültiges Fehlschlagen der
Nachbesserungvorliegt.DerAuftraggeberdarfden
Mangel selbst nicht beseitigen und die hierfür
erforderlichenAufwendungen vom Auftragnehmer
verlangen. Is t eine Nachbesserung oder
Ersatzlieferungunmöglich,schlägtsiefehloderwird
sieverweigert,kannderAuftraggebernachseiner
Wahl einen entsprechenden angemessenen
Preisnachlass oder Rückgängigmachung des
Vertrages verlangen. Satz 1 gilt nicht bei
Verbrauchergeschäften über den Bezug
beweglicherSachen.

G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e s i n d
ausgeschlossen,soweitseitensdesAuftraggebers
dieWareweiterverarbeitetwurde.

Ein gelieferterWarenistgrundsätzlich
ausgeschlossen.

GelieferteGegenständebleibenbiszurvollen
Bezahlung der Vergütung Eigentum des
Auftragnehmers.

DerAuftraggeberistverpflichtet,Pfändungen
derEigentums-
vorbehaltsgegenstände dem Auftragnehmer
unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die
Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt zu
unterrichten. DerAuftraggeberistnichtberechtigt,
die Ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten
Gegenstände zu veräußern, zu verschenken, zu
verpfändenoderzurSicherheitzuübereignen.

ErfolgtdieLieferungfüreinenvomAuftraggeber
unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so dürfen die
GegenständeimRahmeneinerordnungsgemäßen
Geschäftsführung weiter veräußert werden. In
diesem Falle werden die Forderungen des
Auftraggebers gegen den Abnehmer aus der
Veräußerung bereits jetzt i n Höhe des
R e c h n u n g s w e r t e s d e s g e l i e f e r t e n
Vorbehaltsgegenstandes dem Auftragnehmer
abgetre ten. Bei Wei terveräußerung der
GegenständeaufKredithatsichderAuftraggeber
gegenüber seinem Abnehmer das Eigentum
vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus
diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem
Abnehmer tritt der Auftraggeber hiermit an den
Auftragnehmerab.

WerdenEigentumsvorbehaltsgegenständeals
wesentliche Bestandteile in das Grundstück des
Auftraggeberseingebaut, sotrittderAuftraggeber
schon jetzt die aus einer Veräußerung des
Grundstückes oder von Grundstücksrechten
entstehenden Forderungen i n Höhe des
R e c h n u n g s w e r t e s d e r
Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen
NebenrechtenandenAuftragnehmerab.

WerdendieEigentumsvorbehaltsgegenstände
vom Auftraggeber bzw. im Auft rag des
AuftraggebersalswesentlicheBestandteileindas
Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der
Auftraggeber schon jetztgegenden Drittenoder
den,denesangeht,etwaentstehendeForderungen
auf Vergütung in Höhe des Rechnungswertes der
Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen
Nebenrechten an den Auftragnehmer ab.

V o r b e h a l t s g e g e n s t ä n d e m i t a n d e r e n
Gegenständen durch denAuftraggeber stehtdem
Auftragnehmer das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsgegenstände zum Wert der übrigen
Gegenständezu.

Soweit die Liefergegenstände wesentliche
Bestandteile des Grundstückes geworden sind,
verp f l i ch te t s i ch der Auf t raggeber be i
NichteinhaltungvereinbarterZahlungstermine,dem
Auftragnehmerdie Demontage der Gegenstände,
die ohne wesentliche Beeinträchtigung des
Baukörpers ausgebaut werden können, zu
gestatten und ihm das Eigentum an diesen
Gegenständen zurück zu übertragen. Die
DemontageundsonstigenKostengehenzuLasten
desAuftraggebers.

9.6.

10.Transportgefahr

11.VersandartundVersandkosten

12.Verpackung

13.Vertragsbestimmungen

14.Gerichtsstand

M i t A b s c h l u ß d e r V e r l a d u n g a u f
Transportfahrzeuge, bzw. mit derAblieferung der
WareandenSpediteur,gehtdieTransportgefahrauf
den Auftraggeber über. Das gilt auch, wenneine
Bete i l igung a n den Frachtkosten bzw.
Frankolieferungvereinbartwurde.DerVersandvon
WarenerfolgtstetsaufRechnungundGefahrdes
Auftraggebers. Transportversicherungen werden
nuraufschriftlicheAnforderungdesAuftraggebers
durch den Auftragnehmer vermittelt oder
abgeschlossen. DieKostengehenzuLastendes
Auftraggebers.
DerAuftraggeber hat Schäden, dieanderWare
und/oder Verpackung ersichtlich sind, sofort bei
Anlieferung auf den jeweiligen Frachtpapieren
geltend zu machen, da sonst die Haftung des
Spediteurs im Regelfall durch diesen abgelehnt
wird.
DerAuftragnehmertrittbereitsjetztsämtliche,ihm
aus dem Vertragsverhältnis mit dem Spediteur
zustehenden Schadensersatzansprüche an den
Auftraggeberab.DerAuftraggeberkannsomitseine
Ansprüche selbst beimSpediteurgeltend machen
(Drittschadensliquidation).

WennvomAuftraggebernichtausdrücklichanders
gefordert, erfolgtderVersandnachErmessendes
Auftragnehmers entweder durch Spediteur oder
Paketdienst. Sämtliche Kosten für Fracht und
Zustellungvon Spediteur undBundesbahn gehen
grundsätzlichzuLastendesAuftraggebers.

Die Verpackungskosten sind indenFrachtkosten
n ich t enthal ten. Verpackung wird nicht
zurückgenommen. Bei Versand der Waren auf
Palettenbzw.inBehälternderBundesbahn,hatder
KundefürdieRücklieferungzusorgen.

Soweit einzelne Vertragsbestimmungen oder
Zusatzvereinbarungen dieses Vertrages ungültig
sein sollten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der
unwirksamen Bestimmung ist zwischen den
Parteiene ine dem Sinnundderwirtschaftlichen
Zielsetzung nach möglichst gleichwertige
rechtswirksame Regelung zu vereinbaren, wobei
der ursprüngliche Wille beider Vertragsparteien
ohneEinschränkungzuberücksichtigenist.

Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, so ist
ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäftssitz
desAuftragnehmers.

1.

2.Lieferverpflichtung

3.Preis

4.Zahlung

4.1.

4.2.

4.3.

5.Aufrechnung

6.PauschalierterSchadensersatz

Allen Verkäufen, Lieferungen und Leistungen
l i e g e n d i e f o l g e n d e n V e r k a u f s - u n d
Lieferbedingungen zugrunde. Ergänzungen,
Abänderungen oder Nebenabreden sind nur
wirksam,wennsieschriftlichbestätigtwerden.

A l l e Angebote s i n d f re ib le ibend , e i n e
Lieferverpflichtung besteht erst nach vom
Auftraggeber gegengezeichneter schriftlicher
Auftragsbestätigung. Lieferzeiten beginnen erst
nach völliger Klarstellung aller Einzelheiten des
Auftrages.Soweit eine Anzahlungbzw.Vorkasse
vereinbartist,beginntdieLieferzeiterst,wenndiese
Anzahlung bzw. Vorkasse geleistet wurde.
VereinbarteLieferfristengeltenals unverbindliche
Richtlinien. Bei Streik, EingriffenhöhererGewalt,
bei Rohstoffmangel, Lieferverzögerung durch
Vorlieferanten, Betriebsstörungen jeder Art
verlängert sich die vereinbarteLieferfrist um die
D a u e r d e r V e r z ö g e r u n g . D a u e r t d i e
Lieferunterbrechunglängerals2Monateüberden
vorgesehenen Liefertermin hinaus, sind sowohl
Auftraggeber als auch Auftragnehmer berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende
Ansprüchesinddannbeiderseitsausgeschlossen.

Die Preise verstehen sich, wenn in der
Auftragsbestätigung nicht anders vermerkt, ab
Werk.

Wir versendendiebestel l te Ware ausschließlich
gegenVorkasseoderperNachnahme

Bei Vorkasse kann der Auftraggeber unter
folgendenMöglichkeitenwählen:
a)ZusendungeinesbankbeglaubigtenSchecksper
Post(VerrechnungsschecksohneBankbestätigung
werdennichtakzeptiert)
b)KopieihrerÜberweisungmitBankbestätigung,
per Fax
c)Blitzüberweisung(vonihrerHausbank)
Bei Selbstabholung wird die bestellte Ware nur
gegen Barzahlungodergegenbankbeglaubigten
Scheckübergeben.

Für den Fall der Vorauskassegewährenwir
IhneneinenSkontoabzugvon3%.BeiVersandper
NachnahmeoderbeiSelbstabholunggewährenwir
einenSkontoabzugvon2%.
ImFalleeinesZahlungsverzugeswerdendurchden
Auftragnehmer Verzugszinsen tagesanteilig in
Höhe von 12% per anno aus dem noch
ausstehendenBetraginRechnunggestellt.

FürMahnschreiben fallenjeSchreiben € 5
Mahnkostenan.

Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen ist
ausgeschlossen.

KündigtderAuftraggeber,soistderAuftragnehmer
berechtigt, 10 % der Gesamtauftragssumme als
Schadensersatzzuverlangen.DemAuftragnehmer
bleibtesausdrücklichvorbehalten,einenetwaigen
höherenSchadennachzuweisen.Ebensobleibtes
dem Auftraggeber vorbehalten, einen geringeren
Schadennachzuweisen.

7.Gewährleistung
7.1.OffensichtlicheMängelmüssenunverzüglich
schriftlichangezeigtundgerügtwerden.Zueinem
späterenZeitpunktkönnen
Gewährleistungsansprüchewegenoffensichtlicher
Mängelnichtmehrgeltendgemachtwerden.
VerdeckteMängelmüsseninnerhalbvon3Tagen
nachihrerEntdeckung,spätestens1Monatnach
AblieferungderWare,demAuftragnehmerdurch
eingeschriebenenBriefangezeigtwerden.
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